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33. bittet die Organe und Sonderorganisatonen der 
Vereinten Nationen und andere zustllndige zwischenstaatlihe 
Organisationen die Möglichkeit zu erwägen, zur Verwirkli
chung der weltweiten Prioritäten zur Förderung der Frau bis 
zum Jahr 2000 konkrete Verpflichtungen einzugehen und 
detaillierte MalInalunen festzulegen. die in die Aktionsplatt
form Eingang finden werden; 

34. bittet die MltgliOOstaafe1l, ebenso zu erwIIgen, welche 
konkreten Mallnaltmen sie in ihren eigenen Ländern eIgreifen 
köonten, um bis zum Jahr 2000 Verlinderungen herbei-
zufilhren; , 

35. bekriifdgt ihnm BeschbfIJ. unter Berilcksichtigung' der 
Resolution 37 n der Kommj"'lion die in der Anlage zu der 
Resolution 481108 der Generalversammlung niedergelegten 
Modalitäten fIIr die Thilnahme von nichtstaatlichen Organisa
tionen, namentlich ans den Entwicklungsländern, an der 
Vierten WeltfrauenkoDferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß 
sowie fIIr deren diesbezllglichen Beitrag anzuwenden; 

36. ersucht den Generalsekretllr. fIIr die fIIr 1995 in 
Beijing anberaumte Vierte Weltfranenkonferenz einen Bericht 
zu erstelIen, in dem dargelegt wird, in welchem Mnße die 
Anliegen der Frauen in die Aktivitllten der in Betracht kom
menden MenschenrechtsmoohMjsmen der Vereinten Natiunen, 
wie der zur Kontrolle der Vertragaeinhaltung eingesetzten 
Organe. Berichte.tsfatte.t und ArheitJIgrnppen einbezogen wor
den sind; 

37. ersucht darum, dnß der Bericht der Vierten Welt
frauenkonferenz der Generalversammlung auf ihrer fUnfzig
sten 1lIgung zur PrlIfung und Besc\lhtßfassung vorgelegt wird; 

38. emu:ht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fUnfzigsten Tagung einen Bericht über die An
schlußmalInahmen an die Vierte Weltfranenkonferenz vorzu-
1egen und dabei die auf der Konferenz abgegebenen Empfeh
lungen zu hedlcksichtigen; 

39. ersucht den Generalsekretllr lll4ßerdem. der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten Tagung über die zur 
Durcbfilhrung dieser Resolution getroffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten. 

94. Plenorsitl.rmg 
23. Dezember 1994 

49/162. EInhezlelnmg i1terer Frauen In die Entwleklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44n6 vom 8. Dezember 
1989. in der sie daranfhlngewiesen hat, dnß die sozialen und 
wirtschnftlichen Probleme älterer Frauen, neben ihrer ge
schlechmbedingten Stereotypisierung. noch durch ihre Aus
grenzung aufgrund ihrea Alters verschlhft wird und dnß diese 
Frauen oft nur a1a Nutznießerinnen der Entwicklung und nicht 
auch a1a zu ihr Beitragende gesehen werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40130 vom 
29. November 1985. in der sie hervorgehoben hat, dnß lIItere 
Menschen a1a wichtige und notwendige Mitwirkende im 
Entwickiungsprozeß auf allen Ebenen innerl!alb einer Gesell
schaft angesehen werden milssen. 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 36/4 der Kommjs,. 
sion fIIr die Rechtsate1l1lll8 der Frau vom 20. MIlrz 1992". in 

der die Kommiasion die Notwendigkeit eines AII!!I!I7As zur' 
Förderung der Frau betont hat, der alle Lehensahschnitt 
hedlcksichtigt und es ermöglicht, Maßnahmen aufzuzeigen, 
die den Bedürfnissen der Frau entsprechen, 

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit, die 
Velöffentlichung von geschlechts- und alterssp',j6schen 
Statistiken mtszuhaueo. und zu verbessern und die vexschiecf&. 
nen Fonnen der Aktivitäten äIteJ:er Frauen aufmzeigen und zu 
evaluieren, insbesondere im infonnellen Sektor. denen in der 
Regel kein wirtschnftliche Wert beigereessen wird, 

unter BeriJcksichtlgung der Tagungsberlchte des im 
September 1987 in Thkio abgehaltenen Intemationa1en 
Symposiwns Ober Bevölkernngsstruktu und Entwicklung. in 
denen darauf hingewiesen wonIe, dnß sich die Zahl der Frauen 
im Alter von 60 Jahren und darIIber Scb!!tznngen der Ver
einten Nationen zufolge im Jahr 1985 auf 208 Millionen belief, 
von denen jeweila die Hlilfte in den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungslllndem 1ehten, und dnß sich diese Zahl 
Hochrechnungen zufolge bis zum Jahre 202S weltweit auf 
604 Millionen ältere Frauen erhöhen wIIIde, von denen nahezu 
70 Prozent in den EntwicklnngsUindem leben wIIIden .. , 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der vom Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
und der Statiatischen Ahtellung des Sekretariats gemeinsam 
hernusgehInchten VeIÖffentlichung The SitutJtion of Elderly 
Women: Availoble StiJtIstics ond Ind/cQtors({/ (Die Situntion 
der älteren Frauen: VerfllgbnIe Statiatiken und Indikatoren) 
und ermutigt das Institut und die Ahtellung, ihre bahnbIechen
de .Arbeit auf diesem Gebiet fortzusetzen; 

2. enucht den Ausschuß fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, bei der Bvalnierung der NationaJbe.. 
richte über die DurchfUhnmg der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" der alters
bedingten Diskriminierung besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

3. bittet die zuatftndigen Oigane der Vereinten Nntionen, 
sich bei allen ihren Strategien und Progiammen zur Föiderung 
der Frau eines AnMf7es zu bedienen. der alle Lebensahscbnitte 
hedlcksichtigt; 

4. bittet die Oigane und Organisationen fIIr intema1iona1e 
BntwickiungsfIagen, namentlich den Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen fIIr die Frau und das Entwicklungs
programm der Vereinten Natiunen, das Potential älterer Frauen 
a1a eine wichtige menschliche Ressource fIIr die Entwicklung 
zu hedlcksichtigen und ältere Frauen in ihre Entwicklimgs
stmtegien und -progmmme einzubMiehen. und ermutigt die 
Regierungen, die Einbeziehung von Frauen, unahhllngig von 
ihrem Alter, in die von nationalen und multi1aternlen Finanz
institutionen finanzierten Entwicklungsprqjekte sicheizustel
Jen; 

5. bittet den Vorhereitungsansschu8 fIIr den Weltgipfel 
fIIr soziale Entwicklung. defIIr Sorge zu tragen, dnß die 
Anliegen und Beitriige älterer Frauen zur Entwicklung im 
Rahmen der drei HaupttagesoIdnugspunkte des Oi.pfels: 

.. SIoIto ST/BSAISBR.RI85. 
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"Beseitigung der Annut", "Sozia1e Integration" und "Beschllf
tigung" behandelt werden; 

6. fordert die Kommission fOr die Rechtsstellung der 
Frau als Vorbereitongsorgan fOr die Vierte WeItfrauen
konferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, Entwicklnng 
und Frieden nachdriJcklich tn{. dafiIr Sorge zu tragen, daß die 
Anliegen nnd Beiträge älterer Frauen zur Entwicklnng aner
kannt und in die Strategien, Programme und Politiken der 
Aktionsplattform, die sich mit Gleichberechtigung, Entwick
lung nnd Frieden befassen, einbezogen werden; 

7. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlnng 
auf ihrer flln&igsten Thgung unter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht zu 
erstntten. 

94. Plenars/tz.ung 
23. Dez.ember 1994 

49/163. IntematIouales Forschungs- und AusbfJd .... gslll.lI
tot zur Filrdenmg der Frau 

Die Generalversmnmlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481105 vom 
20. Dezember 1993, in der sie das Internationale Forschnngs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau nachdrUcklich 
aufgefordert hat, seine Forschungs-, Ausbildungs- und Infor
mationstlltigkeiten weiter auszubauen, die darauf abzielen, 
Frauenfragen durchgängig in Entwicklungsstrategien ein
zubeziehen und Frauen vermehrt ins Blickfeld zu rücken, 
indem ihr Beitrag zur sozialen nnd wirtschaftlichen Entwick
lnng gewürdigt wird - beides wichtige Mittel zur Machtgleich
stellung von Frauen und zur Verbesserung ihres Statuts -, und 
in der sie nachdröcklich auf die einzigartige Funktion verwie
seo hat, die dem Institut als der einzigen Stelle im System der 
Vereinten Nationen zukommt, die sich ausschließlich mit 
Forschung und Ausbildung im Hinblick auf die Einbeziehung 
der Frau in die Entwicklung befaßt, und unterstrichen hat, wie 
wichtig es ist, daß die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
fOr die Politikgestaltung und fOr operative Aktivitllten verfüg
bar gemacht werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481111 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Wichtigkeit einer an
gemessenen Vorbereitung der f!lr 1995 anberaumten Vierten 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden sowie die dem Institut dabei zu
kommende Rolle anerkannt hat, 

unter BerlJcksichltgung dessen, daß der Wirtschllfts.. nnd 
Sozia1rat in seiner Resolution 1994130 vom 27. Juli 1994 
erneut erklärt hat, wie wichtig es ist, auch weiterhin im der
zeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forscbnngsarbeiten 
und damit zusammenhl!ngende Ausbildungstlltigkeiten bereit
zustellen, die fOr die Situation der Frau von entscheidender 
Bedentung sind, 

nachdriJcklich darauf hinweisend, daß der W"n18chafts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 vom 3. November 1994 
betont hat, daß das Institnt dringend mit einer geeigneten 
Leitung und geeignetem Personal ausgestattet werden muß, 
dnmit es seinen Aufttng erfilllen kann, 

unter BerlJcksichtigung dessen, daß der W"n18chllfts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 betont hat, daß die 
Förderung der Frau ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungsprozesses im Ra1unen der wichtig
sten weltweiten Fragen sein sollte, wie beispielsweise die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und die Mitwirkung der 
Frau am FriedensprozeB, an der Lenkung der nationalen und 
internationalen Belange und an einer bestandfIIbigen Entwick
lung, 

1. nimmt KennI1Iis von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemIIß Resolmion 481111"; 

2. nimmt artJerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- nnd Haushalts
fragen"'; 

3. erklJlrt erneut, wie wichtig es ist, auch weiterhin im 
derzeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forschungs
arbeiten und dnmit zusammenhängende Ansbildungstlltig
keiten bereitzustellen, die fOr die Situation der Frau von 
entscbeidender Bedentung sind; 

4. fordert die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen tn{. freiwillige Beiträge an den 
'D:euhandfonds der Vereinten Nationen fOr das Internationale 
Forschnngs- nnd Aushildungsinstitnt zur Förderung der Frau 
zu entrichten und anzukündigen, damit das Institut seinen 
Auftrag weiterhin wirksam erfillIen kann; 

5. fordert den Genera1sekretllr nachdriJckllch tn{. so 
rasch wie möglich einen Direktor des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
zu ernennen und die derzeit freien Stellen zu besetzen, dnmit 
das Institnt seinen Auftrag wahrnehmen kann; 

6. fordert den Genera1sekretllr artJerdem tn{. geeignete 
Maßnahmen zur Durchführung der Resolution 481111, der 
Resolutionen des W"n18chlIfts.. und SoziaJrats 19!J4/30 und 
1994/51 und dieser Resolution zu etweifen; 

7. ersuchtden GeneralsekreIlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fiinfzigsten Thgung nnter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" aber diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsit:.ung 
23. Devnnber 1994 

49/164. Konvention fIber die BeseItIgung jeder Form von 
DIskrImInIerung der Frau 

Die Generalversammlung, 

In Anbetracht desseo, daß nach den Artike1n 1 nnd 55 der 
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht. 
die 8l1gemeine Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freibeiten liIr alle ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere 
auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu f!Irdern, 

erldiJnmd, daß Frauen und Mlinner gleichberechtigt an der 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung teil
nehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichberechtigt 
an besaeren Lebensbedingungen teilhabeot sollten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/180 vom 18. De
zember 1979, mit der sie die Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet hat, 

sowie rmter Hinweis auf ihre vorangegangenen Resolutio
nen iIber die Konvention und Kenntnis nehmend von der Reso-




